
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gender Erklärung                                                                                                                                                                            
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument die Sprachform des generischen Maskulinums 
angewendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen 
Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.       2-2017 
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1. Mietparteien und Mietobjekte  
Die linth-arena sgu vermietet die Hallen und Nebenräume an Organisationen von geeigneten 

Veranstaltungen. 

 

Das Mietobjekt besteht aus der Linthhalle und der Novalishalle (15 x 26 Meter) sowie 

verschiedenen Nebenräumen. Die Linthhalle ist unterteilbar in Halle Nord (16.5 x 29.5 Meter), 

Halle Mitte (13 x 29.5 Meter) und Halle Süd (14 x 29.5 Meter). Die Novalishalle, Linthhalle 

Nord, Linthhalle Mitte oder Linthhalle Süd können einzeln oder zusammen gemietet werden. 

Beide Hallen werden durch eine grosse Bühne getrennt, welche beidseitig oder nur einzeln 

geöffnet werden kann. 

2. Mietkosten 
Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages haftet der Mieter für die vereinbarte Mietsumme. Die 

linth-arena sgu erhebt eine angemessene Vorauszahlung gemäss Art. 7 der vorliegenden AMB. 

 

Falls die Veranstaltung nicht oder in reduziertem Umfang zustande kommt, wird eine 

Entschädigung fällig, die sich gemäss Art. 8 der vorliegenden AMB nach dem Zeitpunkt der 

Vertragsauflösung richtet. 

3. Sorgfaltspflichten und Haftung 
Die Infrastrukturen sind verantwortungsbewusst, sorgfältig und schonend zu benutzen. Den 

Weisungen der linth-arena sgu ist Folge zu leisten. 

 

3.1. Bodenbeläge 
Anlässe, bei denen ein erhöhtes Risiko für die Beschädigung der Bodenbeläge besteht, sind nur 

mit Bodenabdeckungen zulässig. Über den Einsatz einer der linth-arena sgu eigenen oder eine 

durch den Mieter angemieteten Bodenabdeckung entscheidet die linth-arena sgu in Absprache 

mit dem Mieter. 

 

3.2. Reinigung 
Die Halle, inkl. Restaurationsbereiche, Küche, WC-Anlagen etc. sind am Schluss der 

Veranstaltung wieder vollständig geräumt und in ordnungsgemässem und besenreinem Zustand 

der linth-arena sgu zu übergeben. Die Säuberung des Umgeländes nach der Veranstaltung 

geschieht auf Kosten des Mieters. 

 

Die Grundreinigung ist in der Hallenmiete inbegriffen. Diese ist innerhalb der Mietdauer 

vorzunehmen.  

 

Anfallende zusätzliche Reinigungsaufwendungen werden auf Kosten des Mieters durch die 

linth-arena sgu veranlasst und in Rechnung gestellt.  

 

3.3. Haftung 
Der Mieter verpflichtet sich, die Veranstaltung so durchzuführen, dass an der Halle sowie am 

Mobiliar und den Einrichtungen keine Schäden entstehen. Der Mieter haftet für allfällige 

Schäden, unabhängig davon, wer die Beschädigung verursacht hat (z.B. Gäste, Lieferanten, 

Helfer, etc.). Die Instandsetzung der Schäden wird durch die linth-arena sgu auf Kosten des 

Mieters veranlasst. 

 



   
 

Allgemeine Mietbedingungen  4 
 

linth-arena sgu I Oberurnerstrasse 14 I CH-8752 Näfels 

Telefon +41(0)55 618 70 70 I Fax +41(0)55 618 70 71 I kontakt@lintharena.ch I www.lintharena.ch 

 

 

3.4. Rauchverbot 
In allen Räumen gilt striktes Rauchverbot. 

4. Sicherheitsvorschriften 

4.1. Verantwortliche Person 
Der Mieter hat eine verantwortliche Person zu bezeichnen, die sie gegenüber der linth-arena 

sgu vertritt. In der Regel ist dies der Besteller. 

 

Für Einzel- und Dauerbelegungen kann die linth-arena sgu der verantwortlichen Person einen 

Schlüssel gegen Quittung und Depot gemäss Preisregelung übergeben. Diese Person trägt die 

Verantwortung für die reglementskonforme Benutzung sowie das zeitgerechte Öffnen und 

Schliessen der gemieteten Infrastruktur. Wechselt die Verantwortung zu einer anderen Person, 

ist die linth-arena sgu zu informieren. 

 

4.2. Brandmeldeanlage 
In den Räumlichkeiten der linth-arena sgu sind Rauchgas- und Brandmelder installiert, welche 

im Notfall durch eine Alarmsteuerung den Einsatz der Feuerwehr auslöst. Die Kosten für      

Fehlalarmmeldungen gehen zu Lasten des Mieters. 

 

Manipulationen an der Brandmeldeanlage sind untersagt. Ausnahmen sind nur möglich mit 

Zustimmung der Feuerpolizei. Abschaltungen der Brandmeldeanlage sind nur möglich, wenn 

während dem Anlass eine Zweier-Patrouille der Feuerwehr der Gemeinde Glarus Nord vor Ort 

anwesend ist. Die Kosten gehen zu Lasten des Mieters. 

 

Ein Einsatz von Nebelmaschinen und/oder Pyrotechnik ist nur bei abgeschalteter 

Brandmeldeanlage möglich und unterliegt dementsprechend der obigen Bestimmung betr. 

dem Einsatz von Feuerwehrleuten. 

 

Auflagen der Feuerpolizei sind unbedingt einzuhalten. Die Nasslöschposten und Handtaster 

müssen jederzeit ungehindert zugänglich sein. Es ist deshalb darauf zu achten, dass diese 

weder durch Standaufbauten, -Inneneinrichtungen oder dergleichen verdeckt sind. 

 

Der Betrieb von Geräten und Apparaten mit Flüssiggas ist in allen Räumen der linth-arena sgu 

untersagt. 

 

Beim Einsatz von Dekormaterialien ist darauf zu achten, dass dieses aus Brandhemmendem 

Material gefertigt oder mit entsprechendem Material behandelt wurde und zudem von der 

Feuerpolizei toleriert wird. 

 

4.3. Notausgänge 
Während der Veranstaltung ist sicherzustellen, dass sämtliche Notausgänge geöffnet sind. 

Zudem dürfen die Fluchtwege nicht durch parkierte Autos oder Gegenstände behindert werden. 

Die breiten, zweiflügligen Türen ins Freie sind mit einer Einbruchsicherung ausgerüstet. Die 

Vorgaben können vor Veranstaltungsbeginn durch die zuständige Feuerpolizei kontrolliert 

werden. Damit kurz vor Veranstaltungsbeginn nicht unnötige Umtriebe wegen beanstandeter 

Bauten, Absperrungen, Garderoben etc. entstehen, kann die geplante Einrichtung auf einem 

Hallenplan eingezeichnet und der Feuerpolizei vorgelegt werden. 
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4.4. Sicherheitspersonal 
Regelungen unter Art. 6.2. 

5. Allgemeine Nutzungsbestimmungen  

5.1. Übergabe/Abnahme 
Das Einrichten und Aufräumen der gemieteten Infrastrukturen inkl. WC-Anlagen ist alleinige 

Sache des Benutzers und sind in ordnungsgemässem und besenreinem Zustand zurückzugeben. 

Küchenboden, Küchenmobiliar sowie gebrauchtes Geschirr und weiteres Mobiliar sind in 

gründlich gereinigtem Zustand der linth-arena sgu zu übergeben. 

 

Die Merkblätter "Benutzung von Sälen und Mehrzweckräumen" sowie "Dekorationen in Räumen" 

der glarnerSach sind Bestandteil dieser Mietbedingungen. Die Merkblätter sind als Anhang 3 

und 4 dem Reglement beigefügt. 

 

5.2. Pflichten des Mieters 
Je nach Art, Grösse und Risikopotential des Anlasses kann der Mieter durch die linth-arena sgu 

zum vorgängigen Einreichen eines Sicherheits-, Verkehrs- und/oder Parkplatzkonzepts und/oder 

zum Einsatz eines ausgewiesenen Sicherheits- bzw. Ordnungsdienstes und/oder Notfall-/ 

Samariterdienstes verpflichtet werden. Der Mieter trägt die anfallenden Kosten. 

 

5.2.1. Bewilligungen 

Das rechtzeitige und vollständige Einholen der notwendigen Nachweise und Bewilligungen ist 

Sache des Mieters. 

Die notwendigen Bewilligungen (Festwirtschaftsbewilligung, Polizeistundenverlängerung) sind 

durch den Mieter bei der Gemeindekanzlei Glarus Nord einzuholen. (Anhang 1 und 2) 

 

5.2.2. Nachweise 
Das Einrichten und Bedienen der technischen Anlagen, Apparate und Maschinen obliegt der 

linth-arena sgu oder einer von ihr autorisierten Person aus den Reihen des Mieters. Dieser muss 

zwingend die nötigen Bewilligungen und Fachkenntnisse nachweisen können. 

 

5.2.3. Schausteller 
Marktstände, Schiessbuden und dergleichen dürfen auf den Aussenplätzen nur mit 

ausdrücklicher Bewilligung der linth-arena sgu aufgestellt und betrieben werden. 

 

5.2.4. Kraftfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge jeglicher Art dürfen nur in Absprache mit der linth-arena sgu während der 

Mietdauer in der Halle gefahren oder geparkt werden. Die nötigen Schutzmassnahmen sind vom 

Mieter zu treffen. 

 

5.2.5. Untervermietung 
Die Untervermietung der Halle ist nur mit dem Einverständnis der linth-arena sgu gestattet. 

 

5.2.6. Allgemein 
Die linth-arena sgu behält sich je nach Bedarf weitere Auflagen für die Benutzung der 

Infrastrukturen vor. 

Die von der linth-arena sgu bestehenden Beschilderungs- und Werbekonzepte dürfen während 

der gesamten Mietdauer nicht beeinträchtig werden. 
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5.3. Festwirtschaft 
Dem Benutzer steht es frei, bei einer Veranstaltung selber zu wirten oder diese Aufgabe einem 

Dritten nach freier Wahl zu übertragen. Drittanbieter können gemäss Empfehlung der 

Vermieterin (Anhang 5) berücksichtigt werden.  

 

5.4. Dienstleistungen / Zusätzliche Kosten 
Die ausgewiesenen Kosten wie Strom, Wasser, Heizung, Gas, Abfallentsorgung, zusätzliche 

Reinigung, Klein- und Verbrauchsmaterial sowie die Kosten für personelle Aufwendungen gehen 

zu Lasten des Mieters. 

 

5.4.1. Strom 
Die Stromkosten werden gemäss Preisregelung verrechnet. Dieser Betrag beinhaltet neben den 

Energiekosten auch die Amortisation und den Unterhalt der Elektroanlage sowie 

die Ablesung. 

 

5.4.2. Mobiliar 
Die linth-arena sgu stellt dem Mieter bewegliches Material (Festbestuhlung, 

Bankettbestuhlung) mietweise zur Verfügung. Das Aufstellen der Bestuhlung in der Halle und 

das Einräumen nach Abschluss der Veranstaltung sind nach Weisung der linth-arena sgu 

vorzunehmen. Die Gebühren sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen. 

 

5.4.3. Technische Infrastruktur 
Die technischen Anlagen (Heizung, Trasse, Beleuchtung und Beschallung, Verdunkelung etc.) 

dürfen nur unter Aufsicht der linth-arena sgu oder nach deren Anweisungen benutzt werden. 

Anfallende Arbeitszeit wird dem Mieter verrechnet. 

 

Wird die Beleuchtungs- und die Beschallungsanlage durch zusätzliche Geräte ergänzt oder über 

andere Anlagen mitgenutzt, so ist ein Techniker der linth-arena sgu unter Verrechnung des 

Aufwandes gemäss Preisregelung beizuziehen. Ebenso sind Installationen an der Wasser- und 

Elektroeinrichtung durch unsere Hausinstallateure gegen Verrechnung zu veranlassen. 

 

5.4.4. Personelle Leistungen 
Der Hauswart ist während der Dauer seiner Beanspruchung gemäss Preisregelung zu 

entschädigen. Für die Übergabe und die Rücknahme der Halle ist jedoch je eine Stunde in der 

Hallenmiete inbegriffen. 

 

Die linth-arena sgu organisiert administrative, organisatorische und technische 

Dienstleistungen und Bedienungen wie auch die Mithilfe beim Aufstellen oder Abräumen nur 

gegen Verrechnung. Ein Pikett-Dienst kann von der linth-arena sgu gemäss Preisregelung 

gestellt werden. 

 

5.4.5. Parkplatz  
Ab einem Gästeaufkommen von mehr als 350 Personen ist der Veranstalter verpflichtet, das 

Einweisen der Fahrzeuge durch Verkehrskadetten zu organisieren. Die Kosten hierzu hat der 

Veranstalter zu tragen. 
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5.5. Versicherungen 
Für die Verhinderung der Veranstaltung/Messe ist die Haftung der linth-arena sgu unter 

Vorbehalt von Art. 100 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts ausgeschlossen. Für die 

Abdeckung solcher Risiken wird dem Mieter empfohlen, eine Betriebsunterbrechungs-, 

respektive Ausfallversicherung abzuschliessen. 

Um die Versicherung der in die Veranstaltung eingebrachten mobilen Gegenstände gegen   

Feuer-, Elementar-, Wasserschäden und Diebstahl etc. hat der Mieter selber besorgt zu sein. 

Insbesondere ist auch eine Betriebsunterbruch-Versicherung infolge Feuer-, 

Elementar-, Seuchen- und anderen möglichen Ausfallschäden Angelegenheit des Mieters. Die 

linth-arena sgu übernimmt dafür keine Haftung. 

 

Der Mieter hat eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen oder einen entsprechenden 

Versicherungsnachweis vorzulegen. 

6. Gesetzliche Vorschriften und Bewilligungen 
Für die Einholung allfälliger behördlicher Bewilligungen für die Veranstaltung (z.B. Polizei, 

Kanton, Suisa etc.) ist ausschliesslich der Mieter verantwortlich. Bei Grossveranstaltungen 

haben die Benutzer die Verkehrsregelung mit den örtlichen Polizeiorganen sowie der Vermieterin 

abzusprechen und die Teilnehmenden zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 

aufzufordern. 

 

6.1. Lärmschutz 
Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass die Lärmschutzverordnung/ Ruhezeitbestimmungen 

der Gemeinde Glarus Nord eingehalten werden. 

 

6.1.1. Allgemeinde Ruhezeit 
An Werktagen von 12.00 bis 13.00 Uhr und an öffentlichen Ruhetagen durchgehend. 

 

6.1.2. Nachtruhe 
Von 22.00 bis 06.00 Uhr (freitags und samstags 23.00 bis 06.00 Uhr). 

 

6.1.3. Polizeistunde 
Gemäss Polizeistundenordnung der Gemeinde Glarus Nord ab 24.00 Uhr (freitags und samstags 

ab 01.00 Uhr). Ausnahmeregelungen mit behördlicher Genehmigung bleiben vorbehalten 

(Anhang 1) 

 

6.2. Sicherheitsdienst 
Der Sicherheits- und Ordnungsdienst in der Halle, auf den Vorplätzen und auf dem öffentlichen 

Parkplatz ist Sache des Mieters. Bei Veranstaltungen mit einem grossen Publikumsaufmarsch 

verlangt die Polizei ein schriftliches Sicherheitsdispositiv. Der Veranstalter ist verpflichtet vor, 

während und nach dem Anlass für Ruhe und Ordnung in und rund um die linth-arena sgu zu 

sorgen. 
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7. Zahlungsbedingungen  
Für die definitive Reservation der Halle wird eine Reservationsgebühr erhoben, welche innert 

10 Tagen ab Fakturadatum zahlbar ist. Dieser Betrag wird mit den Nebenkosten verrechnet. 

Bei Nichteinhalten dieser Frist kann die linth-arena sgu über die Halle verfügen. 

Reservationsgebühr: 

 

Ab CHF 5‘000.00    CHF 1‘500.00 

Ab CHF 10‘000.00    CHF 2‘500.00 

Ab CHF 15‘000.00    CHF 5‘000.00 

Ab CHF 20‘000.00   CHF 7‘500.00 

Ab CHF 30‘000.00  50% der Kostenaufstellung bei Unterzeichnung der Bestätigung. 

 

Rechnungen, welche weniger als 30 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn datiert sind, sind sofort 

zu bezahlen. Nebenkosten wie Strom, Wasser, Telefon, Gas, Heizung, Abfallentsorgung, 

Reinigung, Stundenaufwendungen der linth-arena sgu, Klein- und Verbrauchsmaterial etc. 

werden gemäss Aufwand und Verbrauch nach Ablauf der Mietdauer in Rechnung gestellt. Diese 

ist innert 10 Tagen ab Fakturadatum zu bezahlen.  

8. Vertragsrücktritt  
Mit der Unterzeichnung des Vertrages haftet der Mieter für die vereinbarte Mietsumme. Bei 

teilweisem oder vollständigem Rücktritt vom Vertrag, werden dem Mieter folgende Kosten zuzgl. 

CHF 200.00 Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt: 

 bis 90 Tage vor dem Anlass  30% 

 bis 60 Tage vor dem Anlass  40% 

 bis 30 Tage vor dem Anlass  50 % 

 bis 10 Tage vor dem Anlass  75 % 

 weniger als 10 Tage vor Anlass 100 % 

 

Wird ein von der linth-arena sgu akzeptierter Ersatz gefunden, hat der vom Vertrag 

zurückgetretene Mieter lediglich für die entstandenen Umtriebe und Unkosten aufzukommen. 

Eine Minimal-Entschädigung von CHF 200.00 wird in jedem Fall geschuldet. 

 

Dieser Vertrag sowie die daraus folgenden Rechnungen gelten als Schuldanerkennung und 

Rechtsöffnungstitel gemäss SchKG. 

9. Schlussbestimmungen 
Ohne besondere Vereinbarung erwachsen dem Mieter aus diesem Vertrag keine Rechte auf 

Ausschliesslichkeit beziehungsweise Exklusivität für seinen Anlass. Die linth-arena sgu behält 

sich das Recht vor, ähnliche oder gleiche Anlässe/Veranstaltungen durchführen zu lassen oder 

durchzuführen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen 

Obligationenrechtes. 

 

Diese Allgemeinen Mietbedingungen ersetzen alle bisherigen Verfassungen. 

10. Gerichtsstand 
Für alle Auseinandersetzungen aus diesem Vertrag gilt der Gerichtsstand Glarus. 
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Anhang 

1. Polizeistundenverlängerung 
Download unter: 

http://www.glarus-nord.ch/documents/Polizeistundenverlaengerung_Gesuchsformular.doc

   

http://www.glarus-nord.ch/documents/Polizeistundenverlaengerung_Gesuchsformular.doc
http://www.glarus-nord.ch/documents/Polizeistundenverlaengerung_Gesuchsformular.doc
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2. Festwirtschaftsbewilligung 
Download unter: 

http://www.glarus-nord.ch/documents/Festwirtschaft_Gesuchsformular.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glarus-nord.ch/documents/Festwirtschaft_Gesuchsformular.doc
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3. Dekoration in Räumen 
Download unter: 

http://glarnersach.ch/fileadmin/dateien/Dokumente/Praevention/P07_01_071101.pdf 

 

 

  

http://glarnersach.ch/fileadmin/dateien/Dokumente/Praevention/P07_01_071101.pdf
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4. Benützung von Sälen und Mehrzweckhallen 
Download unter: 

http://glarnersach.ch/fileadmin/dateien/Dokumente/Praevention/P07_02_071101.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://glarnersach.ch/fileadmin/dateien/Dokumente/Praevention/P07_02_071101.pdf
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5. Bevorzugte Partner 
Unser oberstes Ziel ist, die Wertschöpfung im Glarnerland durch regionale Anbieter und 

Caterer beibehalten zu können. Hierfür setzten wir uns ein. 

 

Folgende Partner arbeiten mit uns zusammen und kennen unsere Räumlichkeiten bestens: 

 

GU oder Teilprojekte: 
gl-events GmbH 

Bahnhofstrasse 23  

8750 Glarus 

Kontakt: Jonny Tinner / Martin Huber, Geschäftsführer 

Tel. +41 55 650 21 12 

E-Mail: admin@gl-events.ch 

Homepage: www.gl-events.ch 

 

AlphaBlue Event Management AG 

Motorenstrasse 35 

CH-8623 Wetzikon ZH 

Kontakt: Oliver Furrer, CEO 

Telefon: +41 43 399 40 31 

E-Mail: welcome@alphablue.ch 

Homepage: www.alphablue.ch 

 

Technik: 
menzi ebz ag 

Tödistrasse 50 

CH-8810 Horgen 

Kontakt: Marco Menzi, Geschäftsführer 

Telefon: +41 43 355 22 66 

E-Mail: info@menziebz.ch 

Homepage: www.menziebz.ch 

 

P.O.A.C. GmbH 

media factory 

Windeggstrasse 1 

CH-8867 Niederurnen 

Kontakt: Hans Schubiger 

Telefon: +41 55 620 13 35 

E-Mail: info@mediafactory.gl 

Homepage: www.poac.ch 

 

Messe und Standbauer: 
Standbau Hug AG 

Industriestrasse 22 

CH - 8752 Näfels 

Kontakt: Adrian Hug, CEO 

Telefon: +41 55 618 42 42 

E-Mail: info@standbau-hug.ch 

Homepage: www.standbau-hug.ch 

 

 

mailto:admin@gl-events.ch
http://www.gl-events.ch/
mailto:welcome@alphablue.ch
http://www.alphablue.ch/
mailto:info@menziebz.ch
http://www.menziebz.ch/
mailto:info@mediafactory.gl
http://www.poac.ch/
mailto:info@standbau-hug.ch
http://www.alphablue.ch/
http://www.poac.ch/mitte.html
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Caterer: 
Metzgerei Fischli 

Bahnhofstrasse 1  

CH-8752 Näfels 

Kontakt: Hanspeter und Helene Fischli, Inhaber 

Telefon: +41 55 612 11 06 

E-Mail: fischli-metzg@bluewin.ch 

Homepage: www.fischli-metzg.ch 

 

Berwert AG, Metzgerei & Partyservice 

Adlerstrasse 19 

CH-8868 Oberurnen 

Kontakt: Robert und Martin Berwert, Inhaber 

Telefon: +41 55 610 19 30 

E-Mail: berwertag@bluewin.ch  

Homepage: www.berwert-metzgerei.ch 

 

Marché Catering 

Marché International AG 

Alte Poststrasse 2 

CH-8310 Kemptthal 

Kontakt: Marc Capaul, Direktor 

Telefon: +41 800 44 33 22 

E-Mail: catering@marche-restaurants.ch 

Homepage: www.marche-restaurants.com/de/catering 

 

Edelweiss Catering by mee ag 

St. Dionystrasse 31 

CH-8645 Rapperswil-Jona 

Kontakt: Oliver Bühler, Geschäftsführer 

Telefon: +41 55 211 11 17 

E-Mail: event@edelweiss-catering.ch 

Homepage: www.edelweiss-catering.ch 

 

Diverses: 
Verkehrskadetten Abteilung Glarnerland 

Kontakt: Santo Costanza 

Telefon: +41 79 621 75 39 

E-Mail: via Formular 

Homepage: www.vkagl.ch 

 

Samariter 

Samariterverein Näfels 

CH-8752 Näfels 

Kontakt: Yvonne Adank, Präsidentin 

Telefon: 079 412 29 11 

E-Mail: y.adank@samariterverein-naefels.ch 

Homepage: www.samariterverein-naefels.ch 

 

 

mailto:fischli-metzg@bluewin.ch
http://www.fischli-metzg.ch/
mailto:berwertag@bluewin.ch?subject=Anfrage%20Website
http://www.berwert-metzgerei.ch/
mailto:catering@marche-restaurants.ch
http://www.marche-restaurants.com/de/catering
mailto:event@edelweiss-catering.ch
http://www.vkagl.ch/einsatzanfragen
http://www.vkagl.ch/
mailto:y.adank@samariterverein-naefels.ch
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFwejkvuHNAhXBuRQKHYLlAv8QjRwIBw&url=http://www.samariterverein-naefels.ch/&psig=AFQjCNFwP--Qb364hyqFxQjw2eyTNoMGkg&ust=1467985633599260
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiq_76mweHNAhUF7BQKHarOCt4QjRwIBw&url=http://www.marche-restaurants.com/de/newsroom&psig=AFQjCNEcCHJINaqueIPjHprnxZbP2By-Bg&ust=1467986292174879
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij2vrYweHNAhXL8RQKHQHaBLgQjRwIBw&url=http://www.edelweisscatering.ch/&psig=AFQjCNExCZVVQx7gDicbmL5zLxGDRRg_QQ&ust=1467986411940751
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SKORP Security GmbH 

Bahnhofstrasse 37 

CH-8752 Näfels  

Kontakt: Arben Dzelili, Geschäftsführer 

Telefon: +41 55 610 18 18 

E-Mail: contact@skorp.ch 

Homepage: www.skorp.ch 

 

Walhalla Drink AG 

Zaunweg 8 

CH-8754 Netstal 

Kontakt: Stefan Zwyssig, Geschäftsführer 

Telefon: +41 55 646 80 80 

E-Mail: info@walhalla-weine.ch 

Homepage: www.walhalla-weine.ch 

 

Schnyder Festzelte AG 

Landstrasse 11 

Postfach 154 

CH-8754 Netstal 

Kontakt: Markus Schnyder 

Telefon: +41 55 640 21 29 

E-Mail: schnyder@schnyderfestzelte.ch 

Homepage: www.schnyder-festzelte.ch 

 

EBERLE Floristik & Gärten 

Oberdorf 2 

CH-8752 Näfels 

Kontakt Pflanzen: Dominik Eberle, Geschäftsführer 

Kontakt Floristik: Sabrina Hegner 

Telefon: +41 55 612 10 00 

E-Mail: kontakt@eberleblumen.ch 

Homepage: www.eberleblumen.ch 

 

H. Grünenfelder AG  

Ziegelbrückestr. 52 

Postfach 33 

CH-8866 Ziegelbrücke 

Kontakt: Ronald Streiborn 

Telefon: +41 55 617 26 26 

E-Mail: info@garten-gruenenfelder.ch 

Homepage: www.garten-gruenenfelder.ch 

mailto:contact@skorp.ch
http://www.skorp.ch/
mailto:info@walhalla-weine.ch
mailto:schnyder@schnyderfestzelte.ch
http://www.schnyder-festzelte.ch/
mailto:kontakt@eberleblumen.ch?subject=Interressent
http://www.eberleblumen.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEn6K50-HNAhXDvBQKHacsD5QQjRwIBw&url=http://yellow.local.ch/de/d/Netstal/8754/Zeltvermietung/Schnyder-Festzelte-AG-5VkzzZ-sobLdpIXaW47oDQ&psig=AFQjCNFTjziU1-lU5slT4Jsz3wpBSK_kRQ&ust=1467991179193776
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2_uvL0-HNAhVL1xQKHQlxAaEQjRwIBw&url=http://www.blumen-schokolade.ch/&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNGoDiHd8AGOGv2h57PuraevgCy1_g&ust=1467991214735910

